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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2022 Ausgegeben am 26. Jänner 2022 Teil II 

31. Verordnung: Änderung der Verordnung über besonders belastende Berufstätigkeiten 

31. Verordnung der Bundesregierung, mit der die Verordnung der Bundesregierung über 
besonders belastende Berufstätigkeiten geändert wird 

Auf Grund des § 15b Abs. 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 136/2021, des § 2e Abs. 2 des 
Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 210/2021, und des § 2a Abs. 2 des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2001, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 210/2021, wird verordnet: 

Die Verordnung der Bundesregierung über besonders belastende Berufstätigkeiten, BGBl. II 
Nr. 105/2006, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Z 4 lautet: 

 „4. als Schwerarbeit auch Tätigkeiten mit erhöhter Gefährdung gelten, bei denen das tatsächliche 
regelmäßige Risiko für Leib und Leben im Einsatz die Grenze von allgemein akzeptierter Gefahr 
in erheblichem Ausmaß übersteigt. Als solche gelten ausschließlich Tätigkeiten von 

 a) Exekutivorganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach dem Sicherheitspolizeigesetz 
(SPG), BGBl. Nr. 566/1991, die zumindest die Hälfte ihrer monatlichen Dienstzeit tatsächlich 
als wachespezifischen Außendienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit ausüben, 

 b) Bediensteten der Justizwache, die zumindest die Hälfte ihrer monatlichen Dienstzeit 
tatsächlich in Abteilungen, in denen Insassinnen und Insassen untergebracht sind, sowie in 
Anstaltsbetrieben und Werkstätten, in denen Insassinnen und Insassen ausgebildet und 
beschäftigt werden oder bei Vorführungen von Insassinnen und Insassen innerhalb und 
Ausführungen außerhalb der Justizanstalten eingesetzt sind, und 

 c) Soldatinnen und Soldaten während eines Auslandseinsatzes nach dem 
Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten 
und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, sofern der Anteil des 
Außendienstes im Rahmen des Auslandseinsatzes dem nach lit. a maßgebenden entspricht.“ 

2. § 2 Abs. 2 lautet: 

„(2) § 1 Z 4 in der Fassung des BGBl. II Nr. 31/2022 tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.“ 
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